Ziircher
Kantonalbank

Bestellschein fur eine ZKB Kontokarte mit PIN

Bitte in Blockschrift ausfillen und Gewiinschtes ankreuzen.

Angaben zum/zur Kontoinhaber/in

Name/Vorname/Firma

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

ZKB Konto-Nr.

Telefon (Privat) Telefon (Geschaff)

ZKB Kontokarte mit PIN fiir Kontoinhaber/in

Gewiinschte Ausgabenlimite pro Kalendermonat CHF ‘_Joo.-
Gewiinschte Ausgabenlimite pro Tag cHF  |_J’_Joo.-
Zustellung der ZKB Kontokarte und der dazugehérenden PIN (Persénliche IdentifikationsNummer) || per Post senden  [_] am Schalter zur Verfiigung halten

Ich méchte die Mitteilungen an den Geldautomaten in folgender Sprache erhalten:

["] Deutsch [ Franzésisch | ltalienisch ["] Englisch

ZKB Kontokarte mit PIN fir Kontobevollméchtigte/n

Gewiinschte Ausgabenlimite pro Kalendermonat CHF ‘_Joo.-
Gewiinschte Ausgabenlimite pro Tag cHF  |_J’_Joo.-

Zustellung der ZKB Kontokarte und der dazugehdrenden PIN (Persénliche IdentifikationsNummer) || per Post senden | am Schalter zur Verfiigung halten

Ich méchte die Mitteilungen an den Geldautomaten in folgender Sprache erhalten:

[ Deutsch [ Franzésisch [ ltalienisch [ Englisch

Zusdtzlich zu den Allgemeinen Geschéftsbedingungen der Ziircher Kantonalbank anerkennt der/die Kontoinhaber/in mit der Bestellung der ZKB Kontokarte
mit PIN die Bestimmungen fiir die Beniitzung der ZKB Kontokarte mit PIN. Vom Inhalt, welcher auch fir weitere Kartenberechtigte gilt, hat der/die Unterzeich-
nende Kenntnis genommen und ein Exemplar erhalten. Die Vereinbarungen iiber die ZKB Kontokarte mit PIN unterstehen schweizerischem Recht. Erfillungsort, Betrei-
bungsort fir Kunden mit ausléndischem Wohnsitz/Sitz sowie Gerichtsstand — vorbehéiltlich anderer zwingender Bestimmungen - ist Ziirich. Der/Die Kontoinhaber/in sowie
die Bank haben indessen auch das Recht, die andere Partei bei jedem anderen zustandigen schweizerischen Gericht zu belangen.

Ort und Datum Unterschrift Kontoinhaber/in

Formular zuricksetzen Formular drucken


Hinweis zum Ausfüllen des Formulars
Sehr geehrte Interessentin, sehr geehrter Interessent

Vervollständigen Sie das Formular (PDF) und drucken Sie es aus. Geben Sie das Formular unterschrieben in einer unserer Filialen ab oder senden Sie es per Post an folgende Adresse:

Zürcher Kantonalbank
ServiceLine
Postfach 
8010 Zürich


Bestimmungen fir die Beniitzung der ZKB Kontokarte mit PIN

1. Einsatzarten (Funktionen)

Die ZKB Kontokarte mit PIN (nachfolgend «Kontokarte» ge-

nannt) kann fiir folgende Funktionen eingesetzt werden:

- als Bargeldbezugskarte an Geldautomaten der Zircher
Kantonalbank (nachstehend «Bank» genannt)

— fir weitere Dienstleistungen der Bank (z.B. Abfrage von
Kontoinformationen)

- als Einzahlungskarte an Einzahlungsautomaten der Bank

2. Kontobeziehung
Die Kontokarte wird immer zu einem bestimmten Konto der
Bank (nachfolgend «Konto» genannt) ausgestellt.

3. Kartenberechtigte

Die Kontokarte wird auf Antrag dem Kontoinhaber oder
an die von ihm bevollméchtigte(n) Person(en) abgegeben.
Nachfolgend werden sowohl der Kontoinhaber wie auch
die bevollmachtigte(n) Person(en) als ,Kartenberechtigte”
bezeichnet.

4. Eigentum

Die Kontokarte bleibt Eigentum der Bank und kann von
dieser jederzeit zuriickgefordert werden, insbesondere bei
Aufhebung des Kontos.

5. Wahrungsumrechnung

Transaktionen in kontofremder Wahrung werden in die
entsprechende  Kontowdhrung  umgerechnet.  Umrech-
nungen durch die Bank erfolgen zum ZKB Debitkartenkurs
am Buchungstag bei der Bank. Der ZKB Debitkartenkurs
entspricht dem ZKB Devisenverkaufskurs plus einem Wah-
rungszuschlag von 0,5 %.

6. Sorgfaltspflichten des Kartenberechtigten
Der Kartenberechtigte trégt insbesondere folgende Sorg-
faltspflichten:

a) Aufbewahrung

Die Kontokarte und die PIN (Persdnliche Identifikations-
Nummer) sind besonders sorgféltig und voneinander ge-
trennt aufzubewahren.

b) Geheimhaltung der PIN

Die PIN ist geheimzuhalten und darf vom Kartenberech-
tigten keinesfalls an andere Personen weitergegeben wer-
den. Insbesondere darf die PIN weder auf der Karte ver-
merkt noch in anderer Weise, auch nicht in gednderter
Form, zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Die PIN-
Eingabe muss stets verdeckt erfolgen.

c) Anderung der PIN

Vom Kartenberechtigten geénderte PIN diirfen nicht aus
leicht ermittelbaren Kombinationen (wie Telefonnummer,
Geburtsdatum, Autokennzeichen usw.) bestehen.

d) Weitergabe der Kontokarte

Der Kartenberechtigte darf seine Kontokarte nicht weiter-
geben, insbesondere diese weder Dritten aushdndigen
noch sonst wie zugénglich machen.

e) Meldung bei Verlust

Bei Verlust oder Nichterhalt der Kontokarte und/oder der
PIN sowie bei Verbleiben der Kontokarte in einem Gerdt ist
die Bank unverziiglich zu benachrichtigen (vgl. auch Ziff.
13 und Ziff. 14).

f) Meldung an die Polizei im Schadenfall

Bei strafbaren Handlungen hat der Kartenberechtigte An-
zeige bei der Polizei zu erstatten. Er hat nach bestem Wis-
sen zur Aufklérung eines allfélligen Schadenfalles und zur
Verminderung desselben beizutragen.

7. Technische Stérungen und Betriebsausfalle

Bei technischen Stérungen und Betriebsausféllen, die den
Einsatz der Kontokarte in ihrer Funktion ausschliessen, ent-
stehen den Kartenberechtigten keine Anspriiche auf Scha-
denersatz gegeniiber der Bank.

8. Uberwachung

Die Bank ist berechtigt, den Bereich der ZKB Automaten
aus Sicherheitsgrinden sowie zwecks Aufklérung allfal-
liger Straftaten elektronisch zu iiberwachen, Videoaufnah-
men anzufertigen und diese fiir maximal 2 Monate aufzu-
bewahren.

9. Deckungspflicht

Die Kontokarte darf nur verwendet werden, wenn auf dem
Konto die erforderliche Deckung (Guthaben oder zuge-
sprochene Kreditlimiten) vorhanden ist. Die Bank ist be-
rechtigt, Transaktionen abzulehnen, wenn die erforderliche
Deckung (Guthaben oder zugesprochene Kreditlimiten) auf
dem Konto nicht vorhanden ist.

10. Legitimation, Belastung und Risikotragung
Jede Person, die sich durch Eingabe der Kontokarte und
Eintippen der dazu passenden PIN in ein hierfir eingerich-
tetes Gerdt legitimiert, gilt als berechtigt, den Bargeldbe-
zug mit dieser Kontokarte zu tatigen; dies gilt, auch wenn
es sich bei dieser Person nicht um den tatséchlichen Kar-
tenberechtigten handelt. Dementsprechend ist die Bank be-
rechtigt, den Betrag der so getdtigten und elektronisch re-
gistrierten Transaktion dem Konto zu belasten. Die Risiken
aus der missbrauchlichen Verwendung der Kontokarte lie-
gen somit grundsétzlich beim Kontoinhaber.

11. Belastungsrecht der Bank

Die Bank ist berechtigt, sémtliche Betrdge im Zusammen-
hang mit dem Einsatz der Kontokarte dem Konto zu bela-
sten, auf das die Kontokarte ausgestellt ist.

12. Kindigung

Eine Kiindigung kann beidseitig jederzeit erfolgen. Nach
erfolgter Kiindigung ist der Bank die Kontokarte unaufge-
fordert und unverziiglich zuriickzugeben.

Die Bank bleibt trotz Kiindigung berechtigt, sémtliche Be-
trige, welche auf Karteneinsdtze vor der effektiven Riick-
gabe der Kontokarte zuriickzufiihren sind, dem Konto zu
belasten.

13. Sperren

Die Bank ist jederzeit berechtigt, ohne vorgdngige Mit-
teilung an den Kartenberechtigten und ohne Angabe von
Griinden die Kontokarte zu sperren.

Die Bank sperrt die Kontokarte auf Verlangen der Karten-
berechtigten, bei Verlust der Kontokarte oder der PIN so-
wie bei Kindigung. Kartensperrungen sind bei der Bank
zu veranlassen. Ausserhalb der Geschéftszeit ist ein Sperr-
auftrag bei der durch die Bank bezeichneten Stelle (z.B.
Bankkartenzentrale) zu erteilen und anschliessend der
Bank sofort zu melden.

Fir Einsdtze der Kontokarte vor Wirksamwerden der
Sperre innert geschaftsiiblicher Frist ist die Bank berech-
tigt, das Konto zu belasten.

14. Schadenibernahme bei Nichtverschulden
Ein Schaden ist der Bank unverziiglich bei Entdeckung zu
melden, spatestens aber 30 Tage nach Erhalt des Konto-
auszuges der betreffenden Rechnungsperiode. Innert 10
Tagen nach Erhalt des Schadenformulares ist dieses ausge-
fillt und unterzeichnet an die Bank zuriickzusenden.

Unter der Voraussetzung, dass der Kartenberechtigte die
Bestimmungen fir die Beniitzung der ZKB Kontokarte mit
PIN in allen Teilen eingehalten hat (insbesondere die Sorg-
faltspflichten gemdss Ziff. 6) und ihn auch sonst in keiner
Weise ein Verschulden trifft, Gbernimmt die Bank Schéden,
die dem Kontoinhaber aus missbréuchlicher Verwendung
der Kontokarte durch Dritte in der Funktion als Bargeld-
bezugskarte entstehen. Miterfasst sind auch Schaden zu-
folge Falschung oder Verfélschung der Kontokarte. Nicht
als «Dritte» zu betrachten sind die Kartenberechtigten, de-
ren Partner sowie allféllige im gleichen Haushalt lebende
Personen der Kartenberechtigten.

Schéden, fir die eine Versicherung aufzukommen hat, so-
wie dllféllige Folgeschdden irgendwelcher Art werden
nicht Gbernommen. Mit der Entgegennahme der Entsch&-
digung fritt der Kontoinhaber seine Forderungen aus dem
Schadenfall an die Bank ab.

15. Beniitzungslimite

Die Bank legt Beniitzungslimiten pro ausgegebene Konto-
karte fest und teilt diese dem Kontoinhaber in angemessener
Form mit. Die Orientierung allfélliger Bevollméchtigter iber
die Benitzungslimiten ist Sache des Kontoinhabers.

16. Zustellung der PIN

Dem Kartenberechtigten wird von der Bank zusdtzlich zur
Kontokarte in einem separaten, verschlossenen Umschlag
die PIN zugestellt. Es handelt sich dabei um eine kartenei-

gene, 6-stellige, maschinell berechnete PIN, welche weder
der Bank noch Dritten bekannt ist. Werden mehrere Kon-
tokarten ausgestellt, so erhdlt jede Kontokarte je eine ei-
gene PIN.

17. Anderung der PIN

Dem Kartenberechtigten wird empfohlen, an einem Geld-
ausgabeautomaten der Bank eine neue, minimal 4-, maxi-
mal 6-stellige PIN aus Zahlen zu wahlen, welche die zuvor
geltende PIN unmittelbar ersetzt. Aus Sicherheitsiberle-
gungen sollte eine 6-stellige PIN gewahlt werden. Die An-
derung kann beliebig oft vorgenommen werden.

18. Informationen bei bankeigenen Dienstlei-
stungen

Der Kartenberechtigte kann mit der Kontokarte und der
PIN die bankeigenen Dienstleistungen an Geldautomaten
der Bank beniitzen. Die Bank Gbernimmt keinerlei Gewdhr
fir die Richtig- und Vollsténdigkeit von Informationen, die
ber die Geldautomaten der Bank abgefragt werden kon-
nen. Insbesondere gelten Angaben iiber das Konto in des-
sen Zusammenhang die Kontokarte ausgestellt ist, als vor-
l&ufig und unverbindlich.

19. Bestimmungen fiir den Einsatz der Konto-
karte an Einzahlungsautomaten der Ziircher
Kantonalbank

An den Einzahlungsautomaten der Bank kann der Kunde

mittels Kontokarte CHF-Notengeld und an entsprechend

ausgeristeten Standorten auch CHF-Miinzen auf sein ZKB

Konto einzahlen.

Einzahlungen mit gesperrten Karten sind grundsétzlich
nicht méglich. Gesperrte Karten werden eingezogen. Zur
Einzahlung bedarf es keiner PIN-Eingabe. Der Kunde hat
die Bedienungsanleitung auf dem Bildschirm strikte zu be-
folgen.

Die Bank behélt sich jederzeit vor, den Zugang zum Ein-
zahlungsautomaten der Bank zeitlich einzuschrénken oder
die Dienstleistung zu unterbrechen. Der vom Automaten er-
kannte und von der einzahlenden Person gegeniiber dem
Automaten bestdtigte Betrag wird dem entsprechenden
Konto automatisch mit Valuta des Einzahlungstages gutge-
schrieben.

Im Ausnahmefall bieten gewisse Automaten fiir die Noten-
einzahlung die Funktion «Einzahlung mit Spezial Couvert»
an. Der Kartenberechtigte nimmt durch Benitzung dieser
Funktion zur Kenntnis, dass das einbezahlte Geld nach-
tréglich durch Bankangestellte gezahlt und verbucht wird.
Die Verantwortung der Bank fir die Verwahrung der Spe-
zial Couverts beginnt in dem Zeitpunkt, in welchem das
Spezial Couvert im Einzahlungsautomaten eingelegt und
das Fach wieder ordnungsgemdss verschlossen ist. Die von
der Bank gezéhlten Geldbetridge werden vom Kartenbe-
rechtigten als richtig anerkannt, auch wenn sie mit dem
eingetippten Betrag nicht ibereinstimmen.

20. Anderungen der Bestimmungen

Die Bank behdlt sich die jederzeitige Anderung dieser
Bestimmungen vor. Anderungen werden in angemessener
Form mitgeteilt und gelten als genehmigt, falls die Konto-
karte nicht vor Inkrafireten der Anderungen zuriickgege-
ben wird.

21. Ergénzende Bestimmungen

Neben diesen Bestimmungen gelten ergénzend die Allge-
meinen Geschéftsbedingungen der Ziircher Kan-
tonalbank sowie allféllige besondere Bestimmungen fir
einzelne Kontoarten.
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